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 Beschlussesentwurf 2: Teilrevision des Gesetzes über die Staats- 
und Gemeindesteuern 2021 (Besteuerung öffentlich-rechtlicher An-
stalten und Stiftungen) 

 Der Kantonsrat des Kantons Solothurn 

 gestützt auf Artikel 132 bis 134 der Verfassung des Kantons Solothurn (KV) vom 
8. Juni 1986[BGS 111.1.] 
nach Kenntnisnahme von Botschaft und Entwurf des Regierungsrates vom xxxx 
(RRB Nr. 2020/xxxx) 

 beschliesst: 

 I. 

 Der Erlass Gesetz über die Staats- und Gemeindesteuern (Steuergesetz) vom 
1. Dezember 1985 (Stand 1. Januar 2020) wird wie folgt geändert: 

§  41 
5. Allgemeine Abzüge 

 

1 Von den Einkünften werden abgezogen  

a) die privaten Schuldzinsen im Umfang der nach den §§ 26 bis 27 steuerbaren 
Vermögenserträge und weiterer 50'000 Franken; davon ausgenommen sind die 
Schuldzinsen für Darlehen, die eine Kapitalgesellschaft einer an ihrem Kapital 
massgeblich beteiligten oder ihr sonst nahestehenden natürlichen Person zu 
Bedingungen gewährt, die erheblich von den im Geschäftsverkehr unter Dritten 
üblichen Bedingungen abweichen; 

 

b) die dauernden Lasten sowie 40% der bezahlten Leibrenten;  
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c) 1000 Franken vom niedrigeren Erwerbseinkommen bei in rechtlich und tat-
sächlich ungetrennter Ehe lebenden Ehegatten, wenn beide Ehegatten unab-
hängig voneinander ein Erwerbseinkommen erzielen; ein gleicher Abzug ist zu-
lässig bei erheblicher Mitarbeit eines Ehegatten im Beruf, Geschäft oder Ge-
werbe des andern Ehegatten; 

 

d) die nachgewiesenen Kosten für die Drittbetreuung von Kindern, die das 
14. Altersjahr noch nicht vollendet haben und die mit der steuerpflichtigen Per-
son, die für ihren Unterhalt sorgt, im gleichen Haushalt leben, soweit diese Kos-
ten in direktem Zusammenhang mit der Erwerbstätigkeit, Ausbildung oder Er-
werbsunfähigkeit der steuerpflichtigen Person stehen, höchstens jedoch 12'000 
Franken je Kind; 

 

e) …  

f) die laufenden Unterhaltsbeiträge an den geschiedenen oder den unter den Vo-
raussetzungen von § 14 Absatz 1 getrennten Ehegatten sowie die Unterhalts-
beiträge an den andern Elternteil für die unter dessen elterlicher Sorge stehen-
den Kinder, nicht jedoch Leistungen in Erfüllung anderer familienrechtlicher Un-
terhalts- oder Unterstützungspflichten; 

 

g) die gesetzlichen Beiträge an die eidgenössische Alters- und Hinterlassenen-
versicherung, Invalidenversicherung, Arbeitslosenversicherung, obligatorische 
Unfallversicherung und Erwerbsersatzordnung; 

 

h) die von Arbeitnehmern und Selbständigerwerbenden nach Gesetz, Statut oder 
Reglement geleisteten Einlagen, Prämien und Beiträge zum Erwerb von An-
sprüchen aus Einrichtungen der beruflichen Vorsorge nach Massgabe des 
Bundesrechts; der Regierungsrat erlässt, soweit erforderlich, ergänzende Best-
immungen, insbesondere über den Einkauf von Beitragsjahren; 

 

i) Einlagen, Prämien und Beiträge zum Erwerb von vertraglichen Ansprüchen aus 
anerkannten Formen der gebundenen Selbstvorsorge im Sinne und im Umfang 
von Artikel 82 des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- 
und Invalidenvorsorge vom 25. Juni 1982[SR 831.40.]; 
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k) die nachgewiesenen Krankheits- und Unfallkosten des Steuerpflichtigen und 
der von ihm unterhaltenen Personen, soweit der Steuerpflichtige die Kosten 
selber trägt und diese 5% des Reineinkommens übersteigen; 

 

l) die freiwilligen Leistungen von Geld und übrigen Vermögenswerten, wenn sie 
im Jahr insgesamt 100 Franken erreichen, höchstens jedoch 20 % der um die 
Aufwendungen (§§ 33-41) verminderten Einkünfte, 

 

1. an juristische Personen mit Sitz in der Schweiz, die im Hinblick auf ihre öffentli-
chen oder gemeinnützigen Zwecke von der Steuerpflicht befreit sind (§ 90 Ab-
satz 1 Buchstabe i), sowie 

1. an juristische Personen mit Sitz in der Schweiz, die im Hinblick auf ihre öffentli-
chen oder gemeinnützigen Zwecke von der Steuerpflicht befreit sind (§ 90 
Abs. 1 Bst. i), sowie 

2. an Bund, Kantone, Gemeinden und ihre Anstalten (§ 90 Absatz 1 Buchstaben 
a-c); 

2. an Bund, Kantone, Gemeinden und ihre Anstalten, soweit diese von der Steu-
erpflicht befreit sind (§ 90 Abs. 1 Bst. a-c); 

m) die behinderungsbedingten Kosten des Steuerpflichtigen oder der von ihm 
unterhaltenen Personen mit Behinderungen im Sinne des Behindertengleich-
stellungsgesetzes vom 13. Dezember 2002, soweit der Steuerpflichtige die 
Kosten selber trägt. 

 

n) die Mitgliederbeiträge und Zuwendungen bis zum Gesamtbetrag von 
20'000 Franken an politische Parteien, die im Parteiregister nach Artikel 76a 
des Bundesgesetzes über die politischen Rechte vom 17. Dezember 1976[SR 
161.1.] eingetragen oder in einem kantonalen Parlament vertreten sind oder in 
einem Kanton bei den letzten Wahlen des kantonalen Parlaments mindestens 
3% der Stimmen erreicht haben; 

 

o) von den einzelnen Gewinnen aus der Teilnahme an Geldspielen, die nicht 
nach § 32 Absatz 1 Buchstaben m bis p steuerfrei sind, werden 5%, jedoch 
höchstens 5'000 Franken, als Einsatzkosten abgezogen; 

 

obis) von den einzelnen Gewinnen aus der Online-Teilnahme an Spielbankenspie-
len nach § 32 Absatz 1 Buchstabe n werden die vom Online-Spielerkonto ab-
gebuchten Spieleinsätze im Steuerjahr, jedoch höchstens 25'000 Franken ab-
gezogen; 

 

p) die Kosten der berufsorientierten Aus- und Weiterbildung, einschliesslich der 
Umschulungskosten, bis zum Gesamtbetrag von 12‘000 Franken, sofern 
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1. ein erster Abschluss auf der Sekundarstufe II vorliegt, oder  

2. das 20. Lebensjahr vollendet ist und es sich nicht um die Ausbildungskosten 
bis zum ersten Abschluss auf der Sekundarstufe II handelt. 

 

2 Abziehbar sind ferner die Einlagen, Prämien und Beiträge für Lebensversiche-
rungen, Kranken- und Unfallversicherung, die nicht unter Absatz 1 Buchstabe g 
fallen, 

 

a) bis zu 5'000 Franken für Steuerpflichtige, die in rechtlich und tatsächlich unge-
trennter Ehe leben; 

 

b) bis zu 2'500 Franken für alle andern Steuerpflichtigen;  

c) zusätzlich bis zu 650 Franken für jedes Kind, für das ein Abzug nach § 43 Ab-
satz 1 Buchstabe a gewährt wird. 

 

Diesen Leistungen sind Zinsen von Sparkapitalien des Steuerpflichtigen und der 
von ihm in der Steuerpflicht vertretenen Personen gleichgestellt. 

 

3 Für Steuerpflichtige, die keine Einlagen, Prämien oder Beiträge im Sinne von 
Absatz 1 Buchstabe h oder i leisten, erhöhen sich die Abzüge nach Absatz 2 um 
die Hälfte. 

 

4 Nicht abziehbar sind die übrigen Kosten und Aufwendungen, insbesondere  

a) die Aufwendungen für den Unterhalt des Steuerpflichtigen und seiner Familie, 
unter Einschluss der Wohnungsmiete; 

 

b) der durch die berufliche Stellung des Steuerpflichtigen bedingte Privataufwand;  

c) die Ausgaben für Bussen in Disziplinar-, Steuer- und Strafverfahren sowie die 
Kosten solcher Verfahren; 

 

d) die Aufwendungen für Schuldentilgung;  

e) die Aufwendungen für die Anschaffung, Herstellung oder Wertvermehrung von 
Vermögensgegenständen; 
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f) Einkommens-, Grundstückgewinn- und Vermögenssteuern von Bund, Kantonen 
und Gemeinden und gleichartige ausländische Steuern; 

 

g) Kapitalverluste auf Privatvermögen.  

§  48 
I. Gegenstand 

 

1 Der Steuer unterliegen  

a) Gewinne aus der Veräusserung von Grundstücken des Privatvermögens, so-
weit sie nicht nach § 24 Absatz 3 Buchstabe b besteuert werden; 

 

b) Gewinne aus der Veräusserung von Grundstücken eines land- oder forstwirt-
schaftlichen Betriebs, soweit sie nicht nach § 24 Absatz 3 Buchstabe a besteu-
ert werden; 

 

c) …  

d) Gewinne aus der Veräusserung von Grundstücken von Anstalten und Stiftun-
gen des Staates und der Gemeinden, die wirtschaftliche Zwecke verfolgen; 

d) Aufgehoben. 

e) Gewinne aus der Veräusserung von Grundstücken der in § 90 Absatz 1 Buch-
stabe e-ibis genannten juristischen Personen und der kollektiven Kapitalanla-
gen gemäss § 90 Absatz 1 Buchstabe l. 

 

2 Als Grundstücke gelten  

a) die Grundstücke im Sinne von Artikel 655 ZGB[SR 210.];  

b) Rechtsameanteile im Sinne von § 45 des Einführungsgesetzes zum ZGB vom 
4. April 1954[BGS 211.1.]; 

 

c) Bauten auf fremdem Boden, ausgenommen Fahrnisbauten.  

3 Den Grundstücken sind Grundstücksanteile gleichgestellt.  

§  50 
2. Steueraufschiebende Veräusserungen 
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1 Die Besteuerung wird aufgeschoben bei  

a) Eigentumswechsel zufolge Erbganges (Erbfolge, Erbteilung, Vermächtnis), 
Erbvorbezuges (lebzeitiger Abtretung) oder Schenkung, bei gemischter Schen-
kung, sofern die Gegenleistung des Beschenkten die Anlagekosten des Schen-
kers nicht übersteigt; 

 

b) Eigentumswechsel unter Ehegatten zur Abgeltung güter- und scheidungsrecht-
licher Ansprüche sowie ausserordentlicher Beiträge eines Ehegatten an den 
Unterhalt der Familie gemäss Art. 165 ZGB[SR 210.], sofern beide Ehegatten 
einverstanden sind; 

 

c) Landumlegungen zwecks Güterzusammenlegung, Quartierplanung, Grenz-
bereinigung und Abrundung landwirtschaftlicher Heimwesen sowie bei Land-
umlegungen im Enteignungsverfahren oder bei drohender Enteignung, soweit 
nicht durch Aufzahlung ein Gewinn erzielt wird; 

 

d) …  

e) …  

f) Veräusserung von Grundstücken des betriebsnotwendigen Anlagevermögens 
durch die in § 48 Absatz 1 Buchstabe d und e genannten juristischen Perso-
nen, soweit sie den Erlös innert angemessener Frist für den Ersatz betriebs-
notwendiger Grundstücke in der Schweiz verwenden; 

f) Veräusserung von Grundstücken des betriebsnotwendigen Anlagevermögens 
durch die in § 48 Absatz 1 Buchstabe e genannten juristischen Personen, so-
weit sie den Erlös innert angemessener Frist für den Ersatz betriebsnotwendi-
ger Grundstücke in der Schweiz verwenden; 

g) Veräusserungen zufolge Umstrukturierung im Sinne von § 94 von juristischen 
Personen, die in § 48 Absatz 1 Buchstaben d und e genannt sind. Bei Verlet-
zung der Sperrfrist im Sinne von § 94 Absatz 2 oder 4 wird die Steuer im Ver-
fahren nach den §§ 170-172 nacherhoben. 

 

2 Die Besteuerung wird ferner aufgeschoben bei vollständiger oder teilweiser 
Veräusserung eines land- oder forstwirtschaftlichen Grundstückes, soweit der 
Veräusserungserlös innert angemessener Frist zum Erwerb eines selbstbewirt-
schafteten Ersatzgrundstückes oder zur Verbesserung der eigenen, selbstbewirt-
schafteten land- oder forstwirtschaftlichen Grundstücke verwendet wird. 

 

§  90 
V. Ausnahmen von der Steuerpflicht 
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1 Von der Steuerpflicht sind befreit  

a) der Bund und seine Anstalten nach Massgabe des Bundesrechts;  

b) der Staat Solothurn und seine Anstalten; b) der Staat Solothurn, ebenso seine Anstalten, soweit diese hoheitliche oder 
gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben erfüllen; 

c) die solothurnischen Gemeinden, Zweckverbände und Synodal- oder kantona-
len Organisationen der Landeskirchen sowie ihre Anstalten und Stiftungen; 

c) die solothurnischen Gemeinden, Zweckverbände und Synodal- oder kantona-
len Organisationen der Landeskirchen, ebenso deren Anstalten und Stiftungen, 
soweit diese hoheitliche oder gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben erfüllen; 

d) die vom Bund konzessionierten Verkehrs- und Infrastrukturunternehmen, die 
für diese Tätigkeit Abgeltungen erhalten oder aufgrund ihrer Konzession einen 
ganzjährigen Betrieb von nationaler Bedeutung aufrecht erhalten müssen; die 
Steuerbefreiung erstreckt sich auch auf Gewinne aus der konzessionierten Tä-
tigkeit, die frei verfügbar sind; von der Steuerbefreiung ausgenommen sind je-
doch Nebenbetriebe und Liegenschaften, die keine notwendige Beziehung zur 
konzessionierten Tätigkeit haben; 

 

e) Einrichtungen der beruflichen Vorsorge von Unternehmen mit Wohnsitz, Sitz 
oder Betriebsstätte in der Schweiz und von ihnen nahestehenden Unterneh-
men, soweit die Mittel der Einrichtung dauernd und ausschliesslich der berufli-
chen Vorsorge dienen; 

 

f) inländische Sozialversicherungs- und Ausgleichskassen, insbesondere Arbeits-
losen-, Krankenversicherungs-, Alters-, Invaliden- und Hinterlassenenversiche-
rungskassen, mit Ausnahme der konzessionierten Versicherungsgesellschaf-
ten; 

 

g) …  

h) …  



- 8 - 

 
 

 

            

i) juristische Personen, die öffentliche oder gemeinnützige Zwecke verfolgen, für 
den Gewinn und das Kapital, die ausschliesslich und unwiderruflich diesen 
Zwecken gewidmet sind. Unternehmerische Zwecke sind grundsätzlich nicht 
gemeinnützig. Der Erwerb und die Verwaltung von wesentlichen Kapitalbeteili-
gungen an Unternehmen gelten als gemeinnützig, wenn das Interesse an der 
Unternehmenserhaltung dem gemeinnützigen Zweck untergeordnet ist und 
keine geschäftsleitenden Tätigkeiten ausgeübt werden. 

 

ibis) juristische Personen, die kantonal oder gesamtschweizerisch Kultuszwecke 
verfolgen, für den Gewinn und das Kapital, die ausschliesslich und unwiderruf-
lich diesen Zwecken gewidmet sind; 

 

k) die ausländischen Staaten für ihre solothurnischen, ausschliesslich dem unmit-
telbaren Gebrauch der diplomatischen und konsularischen Vertretungen be-
stimmten Liegenschaften sowie die von der Steuerpflicht befreiten institutionel-
len Begünstigten nach Artikel 2 Absatz 1 des Gaststaatgesetzes (GSG) vom 
22. Juni 2007[SR 192.12.] für die Liegenschaften, die Eigentum der institutio-
nellen Begünstigten sind und die von deren Dienststellen benützt werden; 

 

l) die kollektiven Kapitalanlagen mit direktem Grundbesitz, sofern deren Anleger 
ausschliesslich steuerbefreite Einrichtungen der beruflichen Vorsorge nach 
Buchstabe e oder steuerbefreite inländische Sozialversicherungs- und Aus-
gleichskassen nach Buchstabe f sind. 

 

2 Vorbehalten bleiben die besonderen Bestimmungen über die Steuerbefreiung 
für die Grundstückgewinnsteuer und für die Nebensteuern. 

 

 II. 

      Keine Fremdänderungen. 

 III. 

      Keine Fremdaufhebungen. 

 IV. 

 Die Änderungen treten am 1. Januar 2021 in Kraft. 
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 [Ort] 

 Im Namen des Kantonsrats 
  
Daniel Urech 
Präsident 
  
Dr. Michael Strebel 
Ratssekretär 

 


